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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 21. Juni 2006 
 
 

R. Pr. Nr. 74 
 
 
Stadtwerke Ettlingen GmbH 
- Übernahme einer Bürgschaft durch die Stadtwerke E ttlingen GmbH für die SWE    

Servicegesellschaft für Energiedienstleistungen mbH  
 

 
Beschluss:  (33:0 Stimmen, 1 Enthaltung) 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Oberbürgermeisterin,  in der Gesellschafterversamm-
lung der Stadtwerke Ettlingen GmbH folgenden Beschl uss zu fassen: 
 

Die Stadtwerke Ettlingen GmbH übernimmt eine Bürgsc haft für die SWE Servicege-
sellschaft für Energiedienstleistungen mbH (SWE Ser vice) in Höhe von 1.064.000 €. 
Die Bürgschaft dient der Besicherung von Bankdarleh en der SWE Service, welche 
für folgende Zwecke aufgenommen werden sollen: 
 

1. Erwerb einer 16 %igen Beteiligung an den Stadtwe rken Bad Herrenalb GmbH 
(Bürgschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH 68 0.000 €), 

 
2. Wärmeversorgung des neuen Seniorenzentrums der C aritas in Rheinstetten 

(Bürgschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH 10 4.000 €) sowie 
 
3. Wärmeversorgung einer Neubausiedlung in Frankfur t-Nied (Bürgschaftsanteil 

der Stadtwerke Ettlingen GmbH 280.000 €). 
 

Die Zustimmung zur Bürgschaft über 80 % der Darlehe nssumme wird unter der Vor-
aussetzung ausgesprochen, dass der Mitgesellschafte r der SWE Service, die Bar-
dusch GmbH & Co. KG, eine Bürgschaft von 20 % entsp rechend seinem Gesell-
schaftsanteil übernehmen wird. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 16.05.2006 beschlossen, der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH die Übernahme einer Bürgschaft für die 
SWE Service zu empfehlen. 
 
Zur Finanzierung der drei Projekte benötigt die SWE Service Darlehen in Höhe von insgesamt 
1.330.000 €. Diese teilen sich auf die einzelnen Projekte wie folgt auf: 
 

1. Bankdarlehen in Höhe von 850.000 € zur Finanzierung des Erwerbs einer Beteiligung 
an den Stadtwerken Bad Herrenalb GmbH: 

 Die SWE Service erwirbt einen Anteil an den Stadtwerken Bad Herrenalb GmbH in Hö-
he von 16 %, wofür ein Kaufpreis von 1.598.000 € zu entrichten sein wird. Die Finan-
zierung des Kaufpreises soll durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 500.000 €, durch 
eigene Mittel der SWE Service in Höhe von 248.000 € und durch eine Darlehensauf-
nahme in Höhe von 850.000 € erfolgen. 

 



2. Bankdarlehen in Höhe von 130.000 € zur Finanzierung des Nahwärmeprojektes Senio-
renzentrum der Caritas in Rheinstetten: 

 Die SWE Service wird das Seniorenzentrum (Pflegeplätze, Intensivpflegeplätze, 
Schwesternwohnungen und Wohnungen für „Betreutes Wohnen“) der Caritas in 
Rheinstetten mit Strom und Wärme versorgen. Der Investitionsaufwand hierfür beträgt 
rund 130.000 €, welcher durch ein Bankdarlehen finanziert werden soll. 

 
3. Bankdarlehen in Höhe von 350.000 € zur Finanzierung des Nahwärmeprojektes Neu-

bausiedlung mit 70 Wohneinheiten in Frankfurt-Nied: 
 Die SWE Service wird weiterhin eine Neubausiedlung (Doppelhaushälften und Reihen-

hauseinheiten) in Frankfurt-Nied mit Strom und Wärme versorgen. Der Investitionsauf-
wand beträgt rund 350.000 €, welcher ebenfalls durch ein Bankdarlehen finanziert wer-
den soll. 

 
Für eine zinsgünstige Finanzierung dieser drei Projekte durch die SWE Service wird eine 
Bürgschaft der beiden Gesellschafter, Stadtwerke GmbH und Bardusch GmbH & Co. KG, be-
nötigt. Entsprechend der Gesellschafteranteile an der SWE Service beträgt der Bürgschaftsan-
teil der Stadtwerke GmbH 80 %, d. h. 1.064.000 €. Die Übernahme der Bürgschaft durch die 
Stadtwerke GmbH wird von der Bedingung abhängig gemacht, dass der Mitgesellschafter  
ebenfalls eine Bürgschaft in Höhe seines Gesellschaftsanteils übernimmt. 
 
Bei der Stadtwerke GmbH handelt es sich um eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Ettlin-
gen. Die Oberbürgermeisterin vertritt gemäß § 104 GemO die Stadt Ettlingen in der Gesell-
schafterversammlung der Stadtwerke GmbH. 
 
Zur Ausübung der Gesellschaftsrechte bei der Abstimmung über die Übernahme der Bürg-
schaft bedarf es eines Ermächtigungsbeschlusses des Gemeinderates. 
 

- - - 
 

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig, bei einer Enthaltung, oben stehender Be-
schluss gefasst. 

 
 
 
gez. 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 


